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(54) Ver- und Entriegelungsvorrichtung für Türen und Aufzugsanlagen

(57) Die Ver- und Entriegelungsvorrichtung (1) für
Türen (11, 13) ist vorgesehen für eine Aufzugsanlage,
die eine Aufzugskabine (2) mit mindestens einer Kabi-
nentür (11) und mindestens eine Schachttür (13) um-
fasst. Mittels einer an der Aufzugskabine (2) angeord-
neten Betätigungseinrichtung (5, 6, 7, 8, 18) ist ein be-
wegbares Teil (8) bewegbar, um ein Mittel (9, 12) zur
Ver- und Entriegelung der Schachttüren (13) und ein
Mittel (10) zur Ver- und Entriegelung der Kabinentür (11)
zu betätigen. Bei einer Bewegung des bewegbaren Teils

(8) ist das Mittel (10) zur Ver- und Entriegelung der Ka-
binentür zwischen einer Verriegelungs- und einer Ent-
riegelungsstellung bewegbar. Ein stationäres Mittel (4)
ist derart angeordnet, dass es einen Bewegungsspiel-
raum des bewegbaren Teils (8) derart limitiert, dass das
Mittel (10) zur Ver- und Entriegelung der Kabinentür (1)
nicht mittels einer Bewegung des bewegbaren Teils (8)
in die Entriegelungsstellung bringbar ist, wenn sich die
Aufzugskabine (2) ausserhalb eines vorgegebenen Be-
reiches an der Schachttür befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Ver- und Ent-
riegelungsvorrichtung für Türen von Aufzugsanlagen
nach dem Oberbegriff des ersten Anspruches.
[0002] Für Aufzugsanlagen bestehen verschiedene
Sicherheitsvorschriften um einen sicheren Personen-
und Warentransport in den Aufzugsanlagen zu gewähr-
leisten. So sind moderne Aufzugsanlagen mit einer Ka-
binentüre versehen, die die Aufzugskabine gegen den
Schacht und gegenüber den Schachttüren abschliesst.
Die Aufzugskabinentüre sowie die Schachttüren kön-
nen zur Gewährleistung der Sicherheit von Passagiere
sowie transportierten Waren nur geöffnet werden, wenn
der Aufzug sich auf einem entsprechenden Halteniveau
befindet in einem vorgegebenen Bereich an einer
Schachttüre. Der Aufzug kann auch nur in Bewegung
gesetzt werden, wenn die Schachttüren und die Kabi-
nentüre geschlossen und verriegelt sind. Die Ver- bzw.
Entriegelung der Schachttüren und der Kabinentüre er-
folgt üblicherweise mittels separaten Einrichtungen. Für
Schachttüren ist z.B. eine Entriegelungskurve an der
Kabine montiert, die mit einer an der Schachttüre ange-
ordneten Rolle zur Schachttürverriegelung zusammen-
wirkt, um die Schachttüre zu entriegeln. Zur Kabinen-
türzuhaltung bzw. zu deren Entriegelung sind von einem
Kabinentürantrieb betätigte mechanische Einrichtun-
gen und elektromagnetische Einrichtungen bekannt.
[0003] Aus der DE-OS-2 411 138 ist eine mechani-
sche Ver- und Entriegelungs-vorrichtung für Türen an
Aufzugsanlagen bekannt. Dort sind für die Kabinentüre
sowie für die Schachttüren jeweils separate elektroma-
gnetisch arbeitende Türentriegelungen bzw. Türverrie-
gelungen vorhanden. Die Türentriegelungsvorrichtung
besteht im wesentlichen aus einem Elektromagneten,
einem Verriegelungsbolzen und einer Druckfeder. Der
Verriegelungsbolzen ist verschiebbar angeordnet und
dient gleichzeitig als Anker einer Magnetspule des Elek-
tromagneten. Die Druckfeder drückt den Verriegelungs-
bolzen in die Verriegelungsstellung, beim Anlegen eines
elektrischen Stromes an die Magnetspule zieht die so
erzeugte elektromagnetische Kraft den Bolzen gegen
die Kraft der Druckfeder und löst die Verriegelung.
Stoppt nun die Kabine der Aufzugsanlage bei einer
Schachttüre, werden über Schalter die Türentriege-
lungsvorrichtung der Schachttüre sowie die Türentrie-
gelungsvorrichtung der Kabine mit elektrischem Strom
versorgt und somit die Verriegelungsbolzen bewegt und
die Türen freigegeben. Bei einem Stromausfall werden
die Türen mittels der Druckfedern und der Verriege-
lungsbolzen jeweils verriegelt. Nachteil einer solchen
Lösung ist, dass an jeder Schachttüre und an der Kabi-
nentür eine elektromagnetisch betriebene Türentriege-
lungsvorrichtung angeordnet werden muss und die Tü-
rentriegelungsvorrichtungen jeweils separat angesteu-
ert werden müssen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für
eine Ver- und Entriegelungsvorrichtung für Türen von

Aufzugsanlagen der eingangs genannten Art eine ein-
fache, sichere und kostengünstige Vorrichtung zur Ent-
und Verriegelung von Kabinentüren und Schachttüren
anzugeben.
[0005] Erfindungsgemäss wird dies durch eine Ver-
und Entriegelungsvorrichtung mit den Merkmalen des
ersten Anspruches erreicht.
[0006] Wesentlich ist, dass mittels einer an der Auf-
zugskabine angeordneten Betätigungseinrichtung von
der Aufzugskabine aus ein Mittel zur Ver- und Entriege-
lung der Schachttür und ein Mittel zur Ver- und Entrie-
gelung der Kabinentür betätigbar sind.
[0007] Die Betätigungseinrichtung umfasst ein be-
wegbares Teil, das mit dem Mittel zur Ver- und Entrie-
gelung der Kabinentür derart verbunden ist, dass das
Mittel zur Ver- und Entriegelung der Kabinentür bei einer
Bewegung des bewegbaren Teils zwischen einer Ver-
riegelungs- und einer Entriegelungsstellung bewegbar
ist.
[0008] Das Mittel zur Ver- und Entriegelung der
Schachttür ist derart angeordnet, dass das bewegbare
Teil mit dem Mittel zur Ver- und Entriegelung der
Schachttür in Kontakt bringbar ist, um das Mittel zur Ver-
und Entriegelung der Schachttür zu betätigen, wenn
sich die Aufzugskabine in einem vorgegebenen Bereich
an der Schachttür befindet.
[0009] Die Vorteile der Erfindung sind unter anderem
darin zu sehen, dass durch die Betätigungseinrichtung
gleichzeitig die Schachttüren und die Kabinentür ver-
bzw. entriegelt werden können. Durch die kombinierte
Ver- und Entriegelungsvorrichtung können somit Ko-
sten gegenüber bisher bekannten Ver- und Entriege-
lungsvorrichtungen eingespart werden, da nur eine Be-
tätigungseinrichtungauf der Aufzugskabine zur Ent- und
Verriegelung der Schachttüren und der Kabinentür be-
nötigt wird. Ein weiterer Vorteil ist der sehr geringe Platz-
bedarf, der die Betätigung der Ver- und Entriegelungs-
vorrichtung selbst bei extrem schmalem Abstand der
Kabine zur Schachtwand respektive zur Schachttüre er-
möglicht.
[0010] Weiter vorteilhaft ist, dass die Steuerung der
Ver- und Entriegelungsvorrichtung einfach ist, da nur
noch eine Betätigungseinrichtung zur Türentriegelung
betrieben werden muss. Auch entstehen im Normalbe-
trieb nur wenige Geräusche bei der Entriegelung der
Schachttüren, da die Betätigungseinrichtung erst beim
Entriegelungsvorgang in Kontakt mit dem Mittel zur Ver-
und Entriegelung der Schachttür treten.
[0011] Die Betätigungseinrichtung kann elektrisch
ansteuerbar sein. Sie ist so ausgelegt, dass die
Schachttüren selbst bei einem Stromausfall geöffnet
werden können, wenn sich die Kabine auf einem Halte-
niveau in einem vorgegebenen Bereich der Schachttür
befindet und die Betätigungseinrichtung eine Position
einnimmt, in der die Betätigungseinrichtung mit dem
Mittel zur Ver- und Entriegelung der Schachttür in Kon-
takt bringbar ist. Die Kabinentür ihrerseits wird auch ent-
riegelt, wenn die Betätigungseinrichtung die Schachttür
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entriegelt.
[0012] Ein stationäres Mittel ist derart angeordnet ist,
dass es einen Bewegungsspielraum des bewegbaren
Teils derart limitiert, dass das Mittel zur Ver- und Entrie-
gelung der Kabinentür nicht mittels einer Bewegung des
bewegbaren Teils in die Entriegelungsstellung bringbar
ist, wenn sich die Aufzugskabine ausserhalb eines vor-
gegebenen Bereiches an der Schachttür befindet. So-
mit wird verhindert, dass bei Stromausfall die Passagie-
re die Kabinentüre öffnen können, wenn sich die Kabine
nicht auf einem Halteniveau an einer Schachttüre befin-
det.
[0013] Das genannte stationäre Mittel kann eine
Schachtwand oder eine an einer Schachtwand geeignet
angeordnete Vorrichtung sein.
[0014] Zweckmässigerweise ist die Betätigungsein-
richtung eine elektromagnetische Vorrichtung. Dabei
kann auf bewährte und betiebssichere Elektromagne-
ten zurückgegriffen werden. Eine solche elektromagne-
tisch betriebene Vorrichtung ist einfach anzusteuern
und kann klein gebaut sein. Anstelle eines Elektroma-
gneten können auch pneumatisch oder hydraulisch ar-
beitende Vorrichtungen vorgesehen sein. Letztere kön-
nen jeweils elektrisch ansteuerbar sein. Grundsätzlich
ist aus Gründen der Betriebssicherheit und zum Schutz
von in der Aufzugkabine beförderten Personen ein En-
ergiespeicher vorgesehen, welcher bei Ausfall der En-
ergieversorgung die Ver- und Entriegelungseinrichtung
in einer Weise ansteuert bzw. betätigt, dass die Kabi-
nen- und Schachttüre freigegeben und gegebenenfalls
in der Aufzugkabine eingeschlossene Passagiere be-
freit werden können.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0016] Im folgenden werden anhand der Zeichnun-
gen Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläu-
tert. Gleiche Elemente sind in den verschiedenen Figu-
ren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die Be-
wegungsrichtung der Komponenten ist mit Pfeilen an-
gegeben, verschiedene Positionen der Elemente sind
zum Teil gestrichelt dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 einen Seitenansicht der Ver- und Entriege-
lungsvorrichtung;
Fig. 2 eine Draufsicht der Ver- und Entriegelungs-
vorrichtung.

[0017] Es sind nur die für das unmittelbare Verständ-
nis der Erfindung wesentlichen Elemente gezeigt. Nicht
dargestellt sind von der Anlage beispielsweise der An-
trieb sowie die Steuerung der Aufzugsanlage sowie die
Steuerung der Ver- und Entriegelungsvorrichtung. Wei-
ter sind allfällige Antriebe zum Öffnen der Türen nicht
dargestellt.
[0018] In Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Ver- und Entriege-
lungsvorrichtung 1 an einer Aufzugskabine 2 angeord-
net. Die Aufzugskabine 2 bewegt sich entlang eines ver-
tikalen Fahrwegs 3, von dem eine Schachtwand 4 dar-

gestellt ist. Die Ver- und Entriegelungsvorrichtung 1 um-
fasst eine Betätigungseinrichtung, welche einen Elek-
tromagneten 5 mit nicht weiter dargestellten Spulen, ei-
nen beweglichen Ankerbolzen 6, einen Kraftspeicher 7,
hier als Feder ausgestaltet, und eine Rolle 8 zur Betä-
tigung einer Schachttürentriegelung 9 aufweist, und ei-
nen Verriegelungszapfen 10 zur Ver- und Entriegelung
einer Kabinentüre 11. Anstelle des Elektromagneten
kann die Betätigungseinrichtung auch eine hydraulisch
oder pneumatisch oder eine elektromotorisch arbeiten-
de Einrichtung sein, ohne dass sich dadurch das Wesen
der Erfindung ändert.
[0019] Mittels der Feder 7, oder mittels eines anderen
nicht dargestellten Kraftspeichers, wie z.B. einer Ma-
gnetkraft oder eines Speichers für elektrische Energie
oder eines Druckspeichers wird der Ankerbolzen 6 und
die mit dem Ankerbolzen 6 mittels einer Haltevorrich-
tung 18 verbundene Rolle 8 gegen einen mit einem
Blech ausgestatteten Entriegelungshebel 12 einer
Schachttürentriegelung 9 gedrückt (siehe gestrichelte
Darstellung) und mittels der Schachttürentriegelung 9
die Schachttüre 13 freigegeben. Bei einer Erregung der
Spulen des Elektromagneten 5 mittels eines elektri-
schen Stromes, der über eine nicht dargestellte Steue-
rung zugeführt wird, wird eine Magnetkraft erzeugt und
der Ankerbolzen 6 entgegen der Federkraft der Feder
7 bewegt, und somit die Rolle 8 vom Entriegelungshebel
12 wegbewegt und die Schachttüre 13 wieder verriegelt.
[0020] Die Entriegelung der Schachttüre 13 erfolgt
dabei auf bekannte Weise und ist deshalb nicht näher
dargestellt. Die Entriegelung kann z.B. mittels eines
Klappenverschlusses mit einer Schwingleiste, wie er
aus der DE 1 294 631 bekannt ist, oder mittels eines
Bolzens, der in die Schachttüre 13 eingreift, erfolgen.
Die Schachttürentriegelungsvorrichtung 9 ist dabei mit
einem Kraftspeicher, z.B. einer Feder ausgeführt, der
die Schachttüre verriegelt, wenn der Entriegelungshe-
bel 12 nicht betätigt wird.
[0021] Gleichzeitig mit der Betätigung des Entriege-
lungshebels 12 wird über eine Umlenkmechanik 14 der
Verriegelungszapfen 10 in eine Entriegelungsstellung
gebracht und die Kabinentüre 11 ebenfalls freigegeben.
Bei einer Erregung der Spulen des Elektromagneten 5
wird der Ankerbolzen 6 entgegen der Federkraft der Fe-
der 7 bewegt, und mittels der Umlenkmechanik 14 der
Verriegelungszapfen 10 in eine Verriegelungsstellung
gebracht und die Kabinentüre 11 wieder verriegelt.
[0022] Das Zapfenende des Verriegelungszapfens 10
kann so ausgebildet werden, dass es verschiedene
Funktionen übernehmen kann, wie z.B. das Trennen
oder Zusammenführen der Schachttür 13, während der
Zapfen in die Kabinentür 11 einfährt.
[0023] Die Funktion der Umlenkmechanik 14 ist die
folgende: Der Verriegelungszapfen 10 ist mit einer Hal-
tevorrichtung 15 versehen, die mittels eines Bolzens 16
mit der Ver- und Entriegelungsvorrichtung 1 verbunden
ist. In der Ver- und Entriegelungsvorrichtung 1 ist eine
Führung 17 angeordnet, in die der Bolzen 16 eingreift
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und die eine Bewegung der Haltevorrichtung 15 und so-
mit des Zapfens 10 senkrecht zur Bewegungsrichtung
des Ankerbolzens 6 erlaubt. Der Bolzen 16 greift ande-
rerseits auch in eine Führung 19 in einer Haltevorrich-
tung 18 für die Rolle 8 ein. Diese Führung ist als kur-
venförmiger Schlitz so ausgeführt, dass bei einer Bewe-
gung des Ankerbolzens 6 der Verriegelungszapfen 10
senkrecht zum Ankerbolzen 6 hin- und herbewegt wird.
Somit wird, wenn der Ankerbolzen 6 mittels der Feder
7 oder eines anderen Kraftspeichers gegen den Entrie-
gelungshebel 12 gedrückt wird, der Verriegelungszap-
fen 10 in die Entriegelungsstellung gebracht und die Ka-
binentür 11 freigegeben. Wird der Elektromagnet 5
durch die nicht dargestellte Steuerung wieder mit elek-
trischem Strom beaufschlagt, bewegt sich der Ankerbol-
zen 6 entgegen der Federkraft der Feder 7 und drückt
den Zapfen 10 in die Verriegelungsstellung und blockiert
die Kabinentüre 11.
[0024] Bei einem Defekt des Elektromagneten 5 oder
bei einem Stromausfall wird der Ankerbolzen 6 mittels
der Feder 7 in Richtung der Schachtwand 4 gedrückt.
[0025] Die Distanz zwischen der Schachtwand und
der Betätigungseinrichtung ist im vorliegenden Beispiel
derart gewählt, dass die Kabinentür nicht entriegelt wird,
wenn die Rolle 8 in Richtung der Schachtwand bewegt
wird, bis sie die Schachtwand berührt. Der Hub, der
durch diese Bewegung erzeugt wird, reicht nicht aus,
um die Kabinentür 11 mittels des Verriegelungszapfen
10 zu entriegeln. Sich in der Kabine befindende Passa-
giere können somit die Kabinentüre nicht öffnen. Wird
nun die Kabine mittels Hilfsmotoren oder andern Hilfs-
mitteln auf die Höhe einer Schachttüre 13 gebracht, rollt
die Rolle 8 an der Schachtwand entlang, bis sie in die
Schachttürentriegelung 9 eingreifen kann und die
Schachttüre 13 freigibt. Gleichzeitig wird dann auch die
Kabinentüre 11 freigegeben, da nun der Hub der Rolle
8 und somit des Verriegelungszapfen 10 gross genug
ist, um die Kabinentüre 11 freizugeben.
[0026] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf
das gezeigte und beschriebene Ausführungsbeispiel
beschränkt.
[0027] Die Rolle 8 und der Verriegelungszapfen 10
können bezüglich ihrer Position auf den Haltevorrich-
tungen 15, 18 auch gegenseitig ausgetauscht werden,
wenn die Ver- und Entriegelungsvorrichtung entspre-
chend anders eingebaut werden muss.
[0028] Die Rolle 8 zur Betätigung der Schachttüren-
triegelung kann auch mittels einer Entriegelungskurve
betätigt werden.
[0029] Um den Bewegungsspielraum der Rolle 8 der-
art zu limitieren, dass der Verriegelungszapfen 10 bei
einer mittels der Betätigungseinrichtung erzeugten Be-
wegung der Rolle 8 nicht in die Entriegelungsstellung
bringbar ist, wenn sich die Aufzugskabine (2) ausser-
halb eines vorgegebenen Bereiches an der Schachttür
befindet, kann - abweichend von dem in den Fig. 1 und
2 dargestellten Beispiel - anstelle der Schachtwand
auch jedes andere in der Aufzugsanlage stationär an-

geordnete Mittel verwendet werden, das eine geeignete
Distanz bezüglich der Betätigungseinrichtung aufweist.
[0030] Anstelle der Rolle 8 kann auch ein anderes mit-
tels der Betätigungseinrichtung bewegbares Teil ver-
wendet werden. Da ein solches Teil mit der Schacht-
wand in Berührung kommen kann, sollte es bevorzugt
so ausgebildet sein, dass es gegebenenfalls möglichst
verschleissarm längs der Schachtwand bewegt werden
kann. Geeignet erscheint beispielsweise auch ein Glei-
telement, das verschleissarm längs der Schachtwand
gleiten kann.
[0031] Anstelle des Verriegelungszapfen 10 kann
auch ein anderes Mittel zur Ver- und Entriegelung der
Kabinentür verwendet werden, das mit der Betätigungs-
einrichtung kompatibel ist. Anstelle der Schachttüren-
triegelungsvorrichtung 9 kann auch ein anderes geeig-
netes Mittel (12) zur Ver- und Entriegelung der Schacht-
tür verwendet werden, das mit der Betätigungseinrich-
tung kompatibel ist.

Patentansprüche

1. Ver- und Entriegelungsvorrichtung (1) für Türen (11,
13) einer Aufzugsanlage,
wobei die Aufzugsanlage eine Aufzugskabine (2)
mit mindestens einer Kabinentür (11) und minde-
stens eine Schachttür (13) umfasst, und
wobei an der Kabinentür (11) ein Mittel zur Ver- und
Entriegelung (10) der Kabinentür (11) und an der
Schachttür (13) ein Mittel (9, 12) zur Ver- und Ent-
riegelung der Schachttür (13) angeordnet ist, und
wobei an der Aufzugskabine (2) eine Betätigungs-
einrichtung (5, 6, 7, 8, 18) angeordnet ist, welche
ein bewegbares Teil (8) umfasst, das mit dem Mittel
(10) zur Ver- und Entriegelung der Kabinentür der-
art verbunden ist, dass das Mittel (10) zur Verund
Entriegelung der Kabinentür bei einer Bewegung
des bewegbaren Teils (8) zwischen einer Verriege-
lungs- und einer Entriegelungsstellung bewegbar
ist, und
wobei das Mittel (12) zur Ver- und Entriegelung der
Schachttür derart angeordnet ist, dass das beweg-
bare Teil (8) mit dem Mittel (9) zur Ver- und Entrie-
gelung der Schachttür in Kontakt bringbar ist, um
das Mittel (9, 12) zur Ver- und Entriegelung der
Schachttür zu betätigen,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein stationäres Mittel (4) derart angeordnet ist, dass
es einen Bewegungsspielraum des bewegbaren
Teils (8) derart limitiert, dass das Mittel (10) zur Ver-
und Entriegelung der Kabinentür (1) nicht mittels ei-
ner Bewegung des bewegbaren Teils (8) in die Ent-
riegelungsstellung bringbar ist, wenn sich die Auf-
zugskabine (2) ausserhalb eines vorgegebenen
Bereiches an der Schachttür befindet.

2. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch
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1, dadurch gekennzeichnet, dass das stationäre
Mittel eine Schachtwand (4) oder eine an einer
Schachtwand angeordnete Vorrichtung ist.

3. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das bewegbare Teil eine Rolle (8) oder ein
Gleitelement ist.

4. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungseinrichtung (5, 6, 7, 8, 15, 18) elek-
trisch ansteuerbar ist.

5. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungseinrichtung (5, 6) eine hydraulisch
oder pneumatisch oder motorisch, z. B. über eine
Gewindespindel, etc, arbeitende Einrichtung ist.

6. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungseinrichtung (5, 6) eine elektroma-
gnetisch betriebene Vorrichtung (5, 6) ist, welche
einen Elektromagnet (5) mit einem Ankerbolzen (6)
umfasst.

7. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass mittels des An-
kerbolzen (6) das bewegbare Teil (8) bewegbar und
über eine Umlenkmechanik (14) das Mittel (10) zur
Ver- und Entriegelung der Kabinentür betätigbar ist,
um gleichzeitig die Schachttür (13) und die Kabi-
nentür (11) zu entriegeln oder zu verriegeln.

8. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkme-
chanik (14) so ausgestaltet ist, dass der Verriege-
lungszapfen (10) im wesentlichen senkrecht zum
Ankerbolzen (6) bewegbar ist.

9. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (10)
zur Ver- und Entriegelung der Kabinentür und das
Mittel (10) zur Ver- und Entriegelung der Schachttür
bei einem Ausfall der elektromagnetisch betriebe-
nen Vorrichtung (5, 6) mittels eines Kraftspeichers
(7) in eine Entriegelungsstellung bringbar sind.

10. Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftspei-
cher (7) eine Feder oder eine Magnetkraft oder ein
Speicher für elektrische Energie oder ein Druck-
speicher ist.
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